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Antrag auf Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 und 3 BNatSchG 
Antrag nach § 4 BImSchG für die Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage WEG Parum 13/18 
(Gemarkung Parum, Flur 2, Flurstück 60) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

um das Vorhaben umzusetzen, beantragt hiermit der Vorhabenträger die Befreiung gemäß 

§ 67 Abs. 1 und 3 BNatSchG. 

Begründung: 

Für das Vorhaben sind Gehölzfällungen notwendig. Grundsätzlich unterliegen Alleen dem Schutz nach §19 

Abs. 1 NatSchAG M-V. Im Einzelfall kann die zuständige Naturschutzbehörde Befreiungen unter den 

Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 und 3 des BNatSchG erteilen, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und 

wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde 

und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. 

Die Vermeidung der Gehölzfällung führt zu einer unzumutbaren Belastung des Vorhabenträgers, um das 

Vorhaben u.a. wirtschaftlich umsetzen zu können bzw. sind aufgrund der vertragsrechtlichen Situation 

nicht möglich, da alternative Grundstücke für die Zuwegung vom Vorhabenträger nicht genutzt werden 

dürfen. 

Für die Baumverluste sind Ausgleichsmaßnahmen geplant und die Abweichung ist mit den Belangen von 

Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar. Die Maßnahmen sind im Landespflegerischen Begleitplan 

ausführlich beschrieben. 
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Darüber hinaus ist die Befreiung aus Gründen des öffentlichen Interesses in der Art und Weise notwendig, 

um die Ziele des Ausbaus der Erneuerbaren Energien, hier Windenergie, auf EU Ebene, Bundesebene sowie 

Landesebene zu erfüllen. Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg weißt das 

Windeignungsgebiet Parum Nr. 13/18 im Entwurf als Windeignungsgebiet explizit aus. 

Mit freundlichen Grüßen 

ENERKRAFT GmbH


